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(2) Die Berichterstattung ist auf den für die Abrech
nung der VEAB üblichen Vordrucken und nach den 
für die Abrechnung der VEAB gültigen Bestimmungen 
durchzuführen.

§ 9
(1) Die Abteilungen Erfassung und Aufkauf der Räte 

der Bezirke und Kreise haben die Konsumgenossen
schaften bei der Organisierung des freien Aufkaufs zu 
unterstützen und die richtige Durchführung des Auf
kaufs, insbesondere die Einhaltung der für den freien 
Aufkauf festgesetzten Bedingungen zu kontrollieren.

(2) Die Konsumgenossenschaften haben mit den VEAB 
über besondere Abnahmetage für auf gekauftes Schlacht
vieh entsprechende Vereinbarungen zu treffen. Bei 
diesen Sonderauftrieben tritt ein Vertreter der Konsum
genossenschaften an die Stelle des Vertreters des VEAB

in der Kommission für die Festsetzung der Schl^cht- 
wertklassen. Dieser ist für die ordnungsgemäße Ab
wicklung des Sonderauftriebes voll verantwortlich.

§ 10
Das Ministerium für Handel und Versorgung kon

trolliert die richtige Verwendung der aufgekauften 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse im Rahmen des Ver
sorgungsplanes.

§ 11
Die zur Durchführung dieser Anordnung für die 

Konsurhgenossenschaften erforderlichen Weisungen 
erläßt das Ministerium für Handel und Versorgung 
im Einvernehmen mit dem Staatssekretariat für Nah- 
rungs- und Genußmittelindustrie und mit dem Staats
sekretariat für Erfassung und A u f k a u f  landwirtschaft
licher Erzeugnisse.

Berlin, den 30. März 1953

Ministerium Staatssekretariat
für Handel und Versorgung für Erfassung und Aufkauf

landwirtschaftlicher Erzeugnisse
W a c h  S t r ei t
Minister Staatssekretär

Staatssekretariat 
für Nahrungs- und Genußmittelindustrie

I. A.: B e r n h a r d t  
Hauptverwaltungsleiter
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